
Im Kanton Basel-Stadt herrscht Wohnungsnot. Nun plane ich als Grundeigentümer/-in eine 
Änderung an meiner Liegenschaft. Muss mein Vorhaben gemäss Wohnraumfördergesetz (WRFG) 

von der Wohnschutzkommission (WSK) geprüft und bewilligt werden?
Und wenn ja, welches Verfahren kommt zur Anwendung?

Hat Ihre bestehende 
Liegenschaft weniger als

4 Wohnungen?

Umwandlung in
Stockwerk-
eigentum

Abbruch und
Ersatzneubau

Sanierung,
Renovation, Umbau

Handelt es sich um
einfachen ordentlichen

Unterhalt?

ja

ja

ja

ja

ja

Erfolgt das Vorhaben in
bewohntem (d.h.

ungekündigten) Zustand?

Erfolgt das Vorhaben
ohne Mietzinserhöhung?

Liegen die vorgesehenen
Mietzinserhöhungen
innerhalb folgender
Bandbreiten?
0-80 CHF für 1- bis 2-ZW
0-120 CHF für 3-ZW
0-160 CHF für 4-ZW
und grösser 
(ZW = Zimmerwohnung)

Prüfung erfolgt im
Rahmen des ordentlichen 

Baubewilligungs-
verfahrens.

Neubau (ohne
vorangehenden

Abbruch)

Welche
Änderung planen 

Sie?

Umfasst die Liegenschaft ausschliesslich 
Luxuswohnungen oder Wohnungen zur 
Kurzzeitmiete von höchstens 3 Monaten?

Ist die Änderung im Interesse des
gemeinnützigen Wohnbaus erforderlich?

(betrifft v.a. Genossenschaften)

Erfolgt die Änderung aufgrund einer 
rechtskräftigen behördlichen Verfügung?

Ist die Änderung im Interesse von öffentlichen
Bauten und Anlagen erforderlich?

Erfordert die geplante Änderung eine Bau- oder Kanalisationsbewilligung
oder besteht eine baurechtliche Meldepflicht, so ist zunächst das

entsprechende Verfahren beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat (BGI)
bzw. beim Tiefbauamt (TBA) durchzuführen. Anschliessend kann das

WRFG-Gesuch per Formular bei der WSK eingereicht werden.

 
Bewilligung
durch WSK
erforderlich

Keine 
Bewilligung 
durch WSK 
erforderlich 

Bewilligung
durch WSK
erforderlich

Bewilligung
durch WSK
erforderlich

nein nein

nein

nein

nein nein

nein nein

nein nein

nein

ja ja

ja

nein

nein

!

gehe zu
BGI für 

Informationen
zum ordentlichen
Baubewilligungs-

verfahren

gehe zu
Umwandlung
Stockwerk-
eigentum

gehe zu
umfassendes
Bewilligungs-

verfahren

gehe zu
vereinfachtes
Bewilligungs-

verfahren

gehe zu
einfaches
Prüfungs-
verfahren

Keine 
Bewilligung 
durch WSK 
erforderlich 

Keine 
Bewilligung 
durch WSK 
erforderlich 

Keine 
Bewilligung 
durch WSK 
erforderlich 

Keine 
Bewilligung 
durch WSK 
erforderlich 

Keine 
Bewilligung 
durch WSK 
erforderlich 

gehe zu
BGI / TBA

für weitere
Informationen 


